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Planungsrechtliche Festsetzungen
gemäß §9 (1) bis (3) und (7) BauGB
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Textliche Festsetzungen gemäß § 9 (1) BauGB

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Ziffer 1 BauGB)
1.  Als Art der baulichen Nutzung ist im gesamten Geltungsbereich "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gemäß § 4 BauNVO 
festgesetzt. Zulässigkeiten, Ausnahmen (§ 1 (4-9) BauNVO):Die in § 4 (3) BauNVO genannten, ausnahmsweise zulässigen 
Gartenbaubetriebe (Ziffer 4) und Tankstellen (Ziffer 5) sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 (6) Ziffer 1 BauNVO).
2.  Gemäß § 16 (3) BauNVO darf eine Traufhöhe (Traufe = Schnittkante zwischen Außenfläche aufgehendes Mauerwerk 
und fertiger Dachhaut) von 74,50 m über NHN nicht überschritten werden.  

Bauweise (§ 9 (1) Ziffer 2 BauGB)
3.  Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die offene Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO festgesetzt.

Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke (§ 9 (1) Ziffer 3 BauGB)
4.  Die Mindestbreite von Grundstücken, auf denen freistehende Einzelhäuser errichtet werden, wird auf 15,00 m 
festgesetzt. Die Mindestbreite von Grundstücken, auf denen Doppelhaushälften errichtet werden, wird auf 9,00 m 
festgesetzt. 

Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 (1) Ziffer 4 BauGB und § 14 (1) BauNVO)
5.  In den Bereichen zwischen den erschließenden öffentlichen Verkehrsflächen und den straßenseitigen Baugrenzen 
(Vorgärten) sind Garagen sowie bauliche Nebenanlagen im Sinne von § 14 (1) BauNVO nicht zulässig.
6.  Vor Garagen ist ein Stauraum (Stellplatz) von mindestens 5,00 m bis zur Straßenbegrenzungslinie bzw. 
öffentlichen Verkehrsfläche freizuhalten. 

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Ziffer 6 BauGB)
7.  Pro Wohngebäude sind maximal zwei Wohnungen zulässig.

Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 (1) Ziffer 13 BauGB)
8.  Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Führung von Versorgungsleitungen (darunter sind 
auch Telekommunikationsleitungen zu verstehen) unterirdisch vorzunehmen. 

Besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Ziffer 24 BauGB)
9.  Zur Sicherstellung einer ausreichenden Wohnruhe sind Fensteröffnungen von Schlafräumlichkeiten bzw. 
Räumlichkeiten, die dem dauernden Aufenthalt von Personen dienen, im Bereich der mit entsprechender 
Signatur                            gekennzeichneten Gebäudeseiten mit Fenstern und Schalldämmlüftern der 
Schallschutzklasse II gemäß VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern" zu versehen und im Bereich 
der mit entsprechender Signatur                          gekennzeichneten Gebäudeseiten mit Fenstern und 
Schalldämmlüftern der Schallschutzklasse III gemäß VDI-Richtlinie 2719 "Schalldämmung von Fenstern" 
zu versehen. 
10.  Zum Schutz der wohnungsnahen Freiflächen ist im Bereich der entsprechenden Plansignatur ein Lärmschutzwall 
von 2,50 m Höhe mit einer zusätzlich aufgesetzten Lärmschutzwand mit einer Schirmhöhe von 1,00 m zu errichten.

Höhenlage der Baukörper (§ 9 (2) BauGB)
11.  Die Erdgeschossfußbodenhöhe darf nicht mehr als 0,50 m über die höchste angrenzende Gehweg- bzw. 
Straßenoberkante hinausragen. 

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 (4) BauO NW

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen: 
Zur Gestaltung der Außenflächen der Gebäude sind natürliche und ortstypische Materialien zu verwenden. Doppelhäuser 
sind in einheitlichem Fassadenmaterial und in einheitlicher Fassadenfarbe auszuführen. 
Dachgestaltung:
Im gesamten Geltungsbereich ist lediglich das Satteldach mit einer Dachneigung von mindestens 35° bis maximal 
48° zulässig. Doppelhäuser sind nur mit gleicher Dachneigung und Dachfarbe zulässig. Die Dacheindeckung ist gemäß 
Ortstypik in natürlichen Farbtönen (grau bis schwarz oder rot bis braun) vorzunehmen. Dachgauben und Dacheinschnitte 
sind lediglich bis zu einer Länge von 1/2 der Trauflänge des entsprechenden Gebäudes zulässig. 
Einfriedungen:
Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen als Hecke 
herzustellen und dürfen eine Höhe von 1,00 m nicht überschreiten. 
Müllbehälter:
Stellplätze zur Unterbringung von Müllbehältern sind der Einsicht von der öffentlichen Verkehrsfläche, z.B. durch 
Begrünungsmaßnahmen, zu entziehen.
Gestaltung und Instandhaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke:
Flächen, die weder überbaut sind, noch als Wegefläche oder Stellplatz dienen, sind als Grünflächen anzulegen und 
zu pflegen. 

Hinweise:
Bodendenkmalschutz: Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler 
(kultur- oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, 
Einzelfunde oder auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 
und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
Die Entdekung von Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Untere 
Denkmalschutzbehörde und/oder dem Westfälischen Museum für 
Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel.02761/93750, 
Fax: 02671/2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 
16 Denkmalschutzgesetz NW) falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung 
bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

Kampfmittel: Das Vorhandensein vom Kampfmitteln des Zweiten Weltkrieges 
kann nicht ausgeschlossen werden. Weist bei Durchführung der Bauvorhaben 
der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdächtige 
Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und das Amt für 
Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz (Tel. 02381/903-340, 02381/903-341 
oder 02381/903-0) ist zu verständigen.


